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Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Karken-Kempen 
 
Kurze sachliche Darstellung und Begründung: 
Die Feuerwehrgerätehäuser der benachbarten Einheiten Karken und Kempen liegen 
beide verkehrstechnisch ungünstig innerhalb der Ortslagen mit gar nicht 
vorhandenem oder nur sehr eingeschränkt verfügbarem Parkplatzangebot für die 
anrückenden Wehrleute. 
Beide Gebäude sind alt (Karken Baujahr 1920, Kempen Baujahr 1965) und 
inzwischen trotz eines Anbaus in Kempen 1997 für die Anzahl der aktiven freiwilligen 
Feuerwehrleute zu klein. Beide Gebäude entsprechen nicht mehr den Anforderungen 
an moderne Feuerwehrgerätehäuser mit den Möglichkeiten zur Ausstattung mit 
modernster Technik und Ausrüstung.  
Die Löscheinheit Karken verfügt über 31, die Einheit Kempen über 27 Einsatzkräfte. 
Hinzu kommen in Karken 10 und in Kempen 9 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. 
Beide Löschgruppen sind somit personell sehr gut aufgestellt und können in Zukunft 
auch auf die Unterstützung der nachfolgenden Jugendfeuerwehrleute zählen.  
Zudem ist perspektivisch eine Zusammenlegung der beiden Löscheinheiten 
angedacht. 
 
Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Orte Karken und Kempen mit 
insgesamt 5.300 Einwohnern steht seit Jahren im Brandschutzbedarfsplan und 
genießt inzwischen vordringliche Priorität. 
Die Bündelung der Einsatzkräfte beider Wehren an einem neuen Standort in einem 
modernen Gebäude mit verkehrstechnisch sowie einsatztaktisch günstiger Lage und 
Anbindung ist daher für die Einheiten aus Karken und Kempen die bestmögliche 
Lösung. 
Auf einer städtischen Fläche im Kreuzungsbereich Roermonder 
Straße/Mühlenstraße soll dieses Gebäude in geographisch nahezu gleicher 
Entfernung zu beiden Orten entstehen. 
Die Baukosten werden mit rd. 1.768.000,00 € beziffert. 
Einzelheiten zur Planung werden in der Sitzung vorgestellt und erläutert.  
 
haushaltsmäßige Begründung: 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. Die Verbuchung erfolgt bei 
AObj. A120002_07, Konto 09111. 

 

Gremium Zuständigkeit Sitzungsdatum 

 Rat Entscheidung  Ö 24.06.2020 
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Beschlussvorschlag: 
Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Karken-Kempen 
wird wie vorgestellt beschlossen. 
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